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Freizeitnutzung im Wald "modern"
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Bevölkerungsentwicklung Kanton Aargau

> 2040: 850'000 

Einwohner

> Das sind 

+ 130'000 

Einwohner
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Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1840
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Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1880
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Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1931

11



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1957
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Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1988
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Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 1994

14



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Entwicklung Siedlungsgebiet und Wald 2006
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Bedeutung von Wald

16

Holz

Naturerlebnis & Erholung

gesellschaftliche Bedeutung

heutefrüher zukünftig
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Wald vor unserer Haustüre 
in max. 20 Minuten zu Fuss im nächsten Wald

W a l d ( E n t f e r n u n g z u m

S i e d l u n g s g e b i e t k l e i n e r a l s 1 k m )

W a l d ( E n t f e r n u n g z u m

S i e d l u n g s g e b i e t g r ö s s e r a l s 1 k m )

W o h n - u n d M i s c h z o n e n
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Gute Noten für den Aargauer Wald

Ergebnisse der zweiten Bevölkerungsumfrage im 

Kanton Aargau (WaMos 3) 

28. März 2022
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Wie fühlen Sie sich im Wald?

20

> Waldbesuche wirken entspannend

> 87 % der Waldbesuchenden fühlen sich nach einem Waldbesuch 

entspannter als vorher

> Die Waldnutzenden fühlen sich allerdings zunehmend durch andere gestört

> 59 % fühlt sich nicht durch andere Erholungssuchende gestört

> Häufigste Störung: Abfall, Vandalismus, Bikes, Feste und Parties



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Inhalt

> Wald multifunktional

> Biken im Wald (Situation, Rechtliches)

> Der "Fall Aargau"

> Was wird gefordert?

> Sind Verbote die Lösung…?



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT 23



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Wie viele Bikende?

> 2020: 8 % der Bevölkerung 

ab 15 J. fährt Mountainbike

> 2022: bereits auf 11 % 

angestiegen

> An 25 Tagen pro Jahr

> 2 Stunden pro Nutzungstag

24



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Wie viele?
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Wie viele Bikende? (Bsp. Oftringen 2022)
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Wie viele?

> Sept. 2021 – Sept. 2022

> 25'000 Passagen davon 

25 % Biker/innen

> V.a. am Wochenende 

und mittags 
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Bundesverfassung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 77 Wald 

1 Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und 

Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann.
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Rechtliche Grundlagen neben Wald und Jagd

> ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)

> Art. 699: Betretungsrecht von Wald

> OR (Obligationenrecht)

> Art. 58: Haftung des Werkeigentümers

> RPG (Raumplanungsgesetz)

> Art. 24: Baubewilligung

> STVG (Strassenverkehrsgesetz)

> Art. 43: Verkehrstrennung (noch adäquat?)

> Gesetzgebung Wanderwege und neu Velowege
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Veloweggesetz (Gesetz für Mountainbiking?)

Art. 4 Velowegnetze für die Freizeit 

1 Velowegnetze für die Freizeit dienen vorwiegend der Erholung und liegen 

in der Regel ausserhalb der Siedlungsgebiete.

2 Sie umfassen Strassen, Radwege, Wege, signalisierte Velowander- und 

Mountainbike-Routen und ähnliche Infrastrukturen.

3 Sie erschliessen und verbinden insbesondere für die Erholung geeignete 

Gebiete und Landschaften sowie Sehenswürdigkeiten, Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs, Freizeitanlagen und touristische Einrichtungen.
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Rechtliche Grundlagen Jagd

> JSG (Bundesgesetz über die Jagd und der Schutz wildlebender 

Säugetiere und Vögel)

> Art. 1: Erhalt von Artenvielfalt und Lebensräume

> Art. 7: Artenschutz: Schutz der wildlebenden Säugetiere und         

Vögel vor Störung

> AJSG (Jagdgesetz des Kantons Aargau)

> § 18: Lebensraumschutz

> § 19: Schutz der Wildtiere vor Störungen
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Bundesgesetz über den Wald (WaG)

> Keine explizite Regelung zu Fahrradfahren im Wald.

> In der Botschaft wird auf mögliche Konflikte hingewiesen.
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Kommentar zum Waldgesetz 2022

> In der Botschaft wird auf mögliche Konflikte hingewiesen.

> Viele Kantone haben Regelungen mit Lenkungsfunktion

> In einigen Kantonen nur auf Waldstrassen und Waldwegen 

erlaubt, teilweise bezeichnete Pisten

> In Zug erlaubt, teilweise mit Einschränkungen

> In Jagdbanngebieten verboten, Art. 5 VEJ
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Mountainbiken im Wald, Stefan Oberer

> Eignung nach Art. 43 Abs. 1 STVG umstritten

(Wald abseits von Wegen, Wanderwege)

> Mountainbiken in Kantonen unterschiedlich geregelt

> 22 Kantone mit Regelungen, alle verbieten Biken 

abseits von Wegen mit Ausnahmen

> Wegbegriff ungeklärter Rechtsbegriff
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Mountainbiken im Wald, Stefan Oberer

Mein Fazit:

Die Arbeit Oberer zeigt, wie schwierig die 

Interpretation der kantonalen Regelungen für 

Nichtwaldfachleute (nur für diese?) ist! 
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KOK: Empfehlungen zur Abgrenzung

> Trails bis ca. 1.5 m Breite mit einzelnen baulichen Massnahmen 

ist eine nachteilige Nutzung

> Darüber Rodungstatbestand

> In Freizeitzonen (ein wenig) mehr möglich
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KOK: überlagernde Freizeitzonen im Wald

> Sind nicht ausgeschlossen

> Walderhaltung muss sichergestellt sein

> Übergeordnete Planung (positiv/negativ)
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Waldgesetz des Kantons Aargau (AWaG)

§ 1 Zweck

2 Es hat zum Ziel:

a) den Wald zu erhalten … als Teil einer naturnahen, vernetzten Landschaft, als 

Lebensraum von Tieren und Pflanzen, als Produzent eines nachwachsenden 

Rohstoffes sowie zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen…

c) die Nutzung des Waldes als Erholungsraum so zu ordnen, dass die Ruhe im 

Wald gewahrt bleibt und die anderen Waldfunktionen möglichst wenig 

beeinträchtigt werden.
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Waldgesetz des Kantons Aargau (AWaG)

§ 13 Nachteilige Nutzungen 

1 Die Waldweide, das Niederhalten von Bäumen sowie 

Ablagerungen gehören zu den unzulässigen nachteiligen Nutzungen 

(Art. 16 WaG). Das Gleiche gilt für das Reiten und das Fahren 

abseits von Waldstrassen und Waldwegen. 

2 Ausnahmsweise können diese… bewilligt werden…
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Verordnung zum Waldgesetz des Kantons 

Aargau (AWaV)

§ 23 Nachteilige Nutzungen

Der Gemeinderat kann bei Vorliegen wichtiger Gründe mit 

Zustimmung der Waldeigentümerin oder des Waldeigentümers und 

des Kreisforstamtes das Reiten und nichtmotorisierte Fahren 

abseits von Waldstrassen und Waldwegen auf einzelnen Strecken 

ausnahmsweise bewilligen.
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Zuständigkeiten

WaldbeigentümerIn (70 % sind Gemeinden)

> Waldbewirtschaftung/-nutzung

Gemeinde

> Bauen im Wald

> Fahrverbot im Wald

> Veranstaltungen im Wald

> Biken im Wald

> Reiten im Wald

> Zugänglichkeit einschränken

Kanton 

> Genehmigungsinstanz
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Richtplan 2011

53

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze

A. Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald bezüglich Freizeit- und Erholungsnutzung werden gleichwertig zur 

Waldökonomie und Waldökologie berücksichtigt.

B. Freizeitnutzungen im Wald müssen grundsätzlich störungsarm sein. Intensivere Nutzungsformen sind auf 

geeignete Gebiete mit gezielten Lenkungsmassnahmen zu konzentrieren.

Planungsanweisung

1. Intensivere Formen der Freizeitnutzung

1. Wo intensivere Formen der Freizeitnutzung zugelassen werden sollen, bezeichnen die Gemeinden zur 

Entlastung der übrigen Gebiete in der Nutzungsplanung regional abgestimmte Waldgebiete. In diesen 

Gebieten sind Einrichtungen in begrenztem Umfang zulässig, wenn keine Rodung notwendig ist, keine 

übergeordneten Interessen (z.B. Wildtierkorridore, keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Nutzung der Umgebung) entgegen sprechen, ein öffentliches Interesse nachgewiesen wird und eine 

Zustimmung gemäss Art. 22 RPG möglich ist. Diese überlagernde Waldnutzung wird befristet und muss 

rückführbar sein.
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Waldgesetz des Kantons Aargau (AWaG)

§ 6 Richt- und Nutzungsplanung

1 Der Kanton sorgt in der Richtplanung für den Einbezug der Ziele und 

Massnahmen dieses Gesetzes und für deren Abstimmung mit den andern 

raumwirksamen Tätigkeiten. 

2 Die Einwohnergemeinden berücksichtigen die Ziele und Massnahmen 

dieses Gesetzes in der Nutzungsplanung. Sie lassen das im Waldgrenzen-

plan rechtskräftig festgelegte Waldareal als Orientierungsinhalt in den 

Nutzungsplänen eintragen. Wo nötig, schaffen sie Schutzzonen und Zonen 

zur Freizeitnutzung im Wald.
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Anforderungen an die Planung von 

Freizeitzonen im Wald

> Walderhaltung ist sichergestellt.

> Freizeitnutzung ist auf den Wald angewiesen.

> Bezüglich relativer Standortgebundenheit zwingend Kontaktaufnahme 

mit Kanton im Vorfeld

> Keine übergeordneten (Schutz-) Interessen (z.B. aus Richtplan, 

Kulturlandplan…)

> Wildtierverträglichkeit

> Zweistufiges (mit Gestaltungsplan) vs. einstufiges Verfahren mit Kanton 

klären

> Baubewilligung für zonenkonforme Bauten mit Zustimmung Kanton
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Freizeitzone im Wald (Vorschlag Muster-BNO 28.3.2019)

1 Freizeitzonen Wald sind dem Waldareal überlagert. Die 

Freizeitnutzungen in dieser Zone müssen mit der Walderhaltung im 

Einklang stehen.

2 In den Freizeitzonen Wald sind wald- und wildtierverträgliche 

Freizeitanlagen in begrenztem Umfang möglich. Sie gelten als 

zonenkonform.

3 Der Gemeinderat legt die vorgesehenen Freizeitanlagen, deren 

Gestaltung und den Betrieb in einem Gestaltungsplan fest.
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Zurück zu …
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Übersicht laufende Bikeprojekte
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Projekt Wald und Biken

im Raum Gränichen, Hirschthal, Muhen, 

Oberentfelden, Suhr undgf Unterkulm
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Auslöser im Raum Gränichen (6 Gemeinden)

> Rege Aktivität Biker in einem attraktiven Bikegelände

> Bewilligte Biketrainingsanlage (Bewilligung befristet)

> Vielzahl "wilder" Biker (teilweise von "auswärts")

> Vielzahl von (teilweise unbewilligten) Biketrails

> Teilweise Störung des Lebensraumes durch Biker

> Konfliktsituationen (v.a. mit Jagd)

> Organisiertes Biken (2 Bikevereine)

> Nationaler Stützpunkt Swiss Cycling 

> Topsportanlass Kanton Aargau Mountainbikerennen
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Grundsätzliches Ziel 9. November 2018

Es sollen einvernehmliche Lösungen für einen 

attraktiven, geordneten und waldverträglichen 

Bikebetrieb im Raum Gränichen gesucht und realisiert 

werden. 
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Erfahrungen im Raum Gränichen

> Lange Vorgeschichte

> Wenig Bereitschaft, Lösungen zu suchen

> Glücksfall engagierte und organisierte Biker

> Gemeinden mussten stark angeschoben werden

> Jagd, Naturschutz zu Beginn sehr bewahrend

> Extrem langer Prozess (2018 – 2023)

> Sehr zeitaufwändig für Kanton (min. 120'000.- nur intern)

> Killer bis zur letzten Sekunde: Zustimmung Waldeigentümer
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Folgerungen aus Projekt Gränichen bzw. 

generell…

> Sehr (zu) aufwändig

> Nur machbar, wenn ein "Gesuchsteller" auftritt

> Rolle der Gemeinden wird kaum gelebt

> Aktuelle Rechtsgrundlage erschwert Lösungssuche

> Ausnahmebewilligung von Verbot mit Beschwerderecht

> Vetorecht (anders als bei Wanderwegen) ist stark 

> Zustimmung aller Waldeigentümer/innen

68



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Inhalt

> Wald multifunktional

> Biken im Wald (Situation, Rechtliches)

> Der "Fall Aargau"

> Was wird gefordert?

> Sind Verbote die Lösung…?



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT 74



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Inhalt

> Wald multifunktional

> Biken im Wald (Situation, Rechtliches)

> Der "Fall Aargau"

> Was wird gefordert?

> Sind Verbote die Lösung…?



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Sind Verbote die Lösung?

> Verbote existieren bereits

> Können/wollen nicht vollzogen werden

> Ausbau "Polizei" sinnvoll?

> Ist die "Wanderweglösung" nicht übertragbar? 

> Ansatz wechseln? Erlaubt ist… (sind nur Nuancen, aber…)
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